Workshop 3-  Jung und Bürger: Unsere Rechte unter der Lupe!
Expertin : Nathalie Koedinger (SCAS)

Moderator : Philippe Schockweiler

Sekretärin : Taina Bofferding

„Wieso soll man Jugendlichen zuhören?“ Mit dieser Frage führten die Expertin Nathalie Koedinger vom SCAS und der Moderator Philippe Schockweiler, uns in die Thematik der Kinderrechte ein. Alle Kinder haben Rechte und diese betreffen alle Minderjährigen gleichermaßen. Diese Rechte unterscheiden sich allerdings von denen der Erwachsenen. Da Kinder noch minderjährig sind, haben sie zusätzlich ein Recht auf Schutz, Bildung und Liebe. 

In diesem Zusammenhang wurden wir dazu aufgefordert die Rechte, von denen wir täglich Gebrauch machen, aufzuzählen und zu erläutern. Unserer Gruppe zufolge waren dies, das Recht auf Bildung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Eltern, Gesundheit, Freundschaft und Respekt, usw. 

Die Kinderrechte sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Sie betrifft alle Kinder von 0-18 Jahren. Alle Länder, die sie unterschreiben, wie unter anderem auch Luxemburg, sind dazu verpflichtet sie auch umzusetzen. Eine gemeinsame Analyse der verschiedenen Artikel der Kinderrechtskonvention brachte uns zu dem Ergebnis, dass es wichtig ist, Kinder über ihre Rechte aufzuklären. Da die Konsequenzen einer Misshandlung oder einer Vernachlässigung verheerend sind, müssen Kinder möglichst früh sensibilisiert werden. 

Im Anschluss daran diskutierten wir über die aktuelle Situation der Minderjährigen im Gefängnis von Schrassig. Wir stellten fest, dass es inakzeptabel ist, Minderjährige in einem Gebäude für erwachsene Verurteilte zu halten. Ebenso betonten wir, dass man einen jungen Verurteilten aus Dreiborn nicht genauso behandeln kann, wie einen erwachsenen Kriminellen. Er sollte vielmehr wie ein Mensch betrachtet werden, der unter körperlichen und psychischen Folgeschäden leidet. Einig geworden sind wir uns auch in der Tatsache, dass es sich lohnt in die Jugendprävention zu investieren, so wie beispielsweise in den Jugendschutz, der auch zu den Kinderrechten zählt. Die Hilfs- und Unterstützungsprogramme bringen den Betroffenen nämlich deutlich mehr als Verurteilungen. 

In erster Linie sollten betroffene Jugendliche die Möglichkeit haben, eine, auf junge Menschen in Not spezialisierte Anlaufstelle, aufzusuchen und dort um Rat zu bitten. Um das Schlimmste zu verhindern und Kinder nicht ihren Familien entziehen zu müssen, ist es notwendig, dass eine qualifizierte Person, wie beispielsweise ein Sozialarbeiter, sich der Situation annimmt und das Gespräch mit den Eltern sucht. Im Falle eines Vergehens sollte dabei nicht nur der verantwortliche Minderjährige verurteilt werden, sondern die Eltern des Betroffenen sollten ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden, so die allgemeine Meinung im Workshop. Außerdem, so haben wir einstimmig festgestellt, erscheint uns eine erzieherische Maßnahme im Sinne einer gemeinnützigen Arbeit, angemessener und wirkungsvoller als jede andere Bestrafung des Betroffenen. 

Im Rahmen der Arbeit in den Bereichen der Prävention und des Schutzes, forderten wir die Ausarbeitung eines Programms im Rahmen der Kinderrechtserziehung, dies nicht nur für Minderjährige, sondern auch für ihre Eltern. Schulen und Gemeindehäuser könnten hierfür erste Anlaufstellen sein. 

Neben der Notwendigkeit Kinder immer gut über ihre Rechte zu informieren, ist es jedoch unerlässlich, dass sie auch darüber informiert sind, wie sie von diesen Rechten Gebrauch machen können. Sie müssen wissen an wen sie sich wenden und wo sie ihre Probleme zur Sprache bringen können. In diesem Zusammenhang scheint die Weiterentwicklung der SPOS enorm wichtig. Die Schüler sollten die Gewissheit haben, dass sie hier einen vertrauensvollen Ansprechpartner finden. Ein Vertrauensmissbrauch, so wie die Schüler ihn in der Vergangenheit oft erlebt haben, muss absolut vermieden werden. 

Wir stellten uns weiterhin die Frage ob die Ausbildung der Lehrer nicht angepasst werden müsste, um sie auf Situationen vorzubereiten, in denen Minderjährige sich in einer schwierigen Lage befinden. Wir Schüler könnten uns auf jeden Fall eine Art Bereitschaftsdienst vorstellen, das uns die Möglichkeit gäbe uns in einer Notsituation an bestimmte Lehrer zu wenden.  

